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Feri Yvonne (S, AG):  Basel-Stadt führte als erster Kanton
eine Geschlechterquote von 30 Prozent für Verwaltungsräte
staatsnaher Betriebe ein, die von einem breitabgestützten,
überparteilichen Komitee getragen wurde. Auch die Eidge-
nössische Frauenkommission hat sich kürzlich für Quoten
ausgesprochen. In Norwegen und Frankreich sowie auf der
Ebene der EU gibt es für Führungspositionen in der Wirt-
schaft bereits zwingende Geschlechterquoten von 35 bis
40 Prozent.
Mit Blick auf die Verwaltungsräte in der Schweiz zeigt der
Schillingreport, der jährlich die
rund hundert grössten Schweizer Unternehmen bezüglich
Zusammensetzung der Geschäftsleitung und des Verwal-
tungsrates untersucht, dass sich der Frauenanteil in den
Verwaltungsräten von 10 Prozent im Jahr 2010 auf 12 Pro-
zent im Jahr 2013 erhöht hat. Dieser Anstieg resultiert aus
einem grösseren Frauenanteil bei den Neubesetzungen. Nur
gerade 9 Prozent der Gesellschaften verfügen über klare
prozentuale Ziele, wie hoch der angestrebte Frauenanteil im
Verwaltungsrat sein soll. Alle anderen Gesellschaften ma-
chen keine konkreten Angaben dazu.
In der höchsten Lohnklasse des Bundes fanden sich 2011
nur 14,3 Prozent Frauen, in der nächsttieferen 27,8 Prozent.
In den Unternehmen mit Bundesbeteiligung ist die Situation
höchst unterschiedlich. Abgesehen von der Finma, für deren
Verwaltungsrat «eine angemessene Vertretung beider Ge-
schlechter» gesetzlich vorgesehen ist, sind für kein Unter-
nehmen Ziele formuliert. Der Bund korrigiert dies nun mit ei-
ner Direktive, die bis 2020 zu einer Geschlechterquote von
30 Prozent führen soll. Diese Direktive ist jedoch nicht ver-
pflichtend.
Sie alle werden mir zustimmen, und damit meine ich wirklich
alle, dass es volkswirtschaftlich unsinnig ist, Frauen gut aus-
zubilden, ihre Ausbildung dann aber nicht zu nutzen. Die
Frauen haben die Männer in der Ausbildung bereits überholt,
das zeigen die Studienabschlüsse. Daran liegt es also nicht,
die Zugänge wären geschaffen. Es liegt daran, dass Frauen
nach wie vor strukturellen Hindernissen gegenüberstehen:
Sie sind nach wie vor die Hauptbetreuenden der Familie; es
gibt zu wenige und zu wenig flächendeckende Kinderbetreu-
ungsangebote, von der Betreuung von Betagten ganz zu
schweigen. Zudem liegt es daran, dass es nach wie vor die
stupide Idee gibt, dass eine Person nur dann Führungsver-
antwortung übernehmen könne, wenn sie zu 150 Prozent
zur Verfügung steht. Dies verhindert es nicht nur, das Famili-
enleben mit einem Führungsjob zu vereinen, sondern es
treibt auch Männer, die sich beispielsweise bereits von ihrer
Familie getrennt haben, in die totale Isolation und Einsam-
keit. 
Es ist endlich an der Zeit, diese Fragen nicht nur als individu-
elle Probleme abzutun, sondern gesellschaftliche Strukturen
zu ändern. Und es ist endlich an der Zeit aufzuhören, von
Freiwilligkeit zu reden, wenn es um die Gleichstellung der
Geschlechter geht. Deshalb, und damit komme ich nun kon-
kret zu meinem Vorstoss, verlange ich flankierende Mass-
nahmen zur Erreichung des Ziels, nämlich den ausgegliche-
nen Zugang zu Führungspositionen in Form einer Quote,

sowohl für Unternehmen wie auch für die eidgenössische
Verwaltung. Unter den flankierenden Massnahmen sind die
Umsetzung der Lohngleichheit genauso wie die Förderung
eines Eltern- und Pflegeurlaubs zu verstehen. Flankierend
zu den Zielquoten braucht es weitere unterstützende Mass-
nahmen, um die Gleichstellung voranzubringen, wie zum
Beispiel folgende: Zugang zu Kinderbetreuung; Förderung
von Karrieremöglichkeiten und Nachwuchsstrategien für
Frauen ab dem Übergang von der Hochschule in den Beruf;
Förderung von flexiblen und diskriminierungsfreien Arbeits-
zeitmodellen wie Jahresarbeitszeit und Teilzeitarbeit für bei-
de Geschlechter; Förderung von Jobsharing für beide Ge-
schlechter; Ermöglichen von Care-Arbeit und der damit ein-
hergehenden temporären Reduktion der Erwerbsarbeit –
z. B. Elternurlaub, Pflegeurlaub – für beide Geschlechter.
Ich anerkenne die einzelnen bisherigen Bemühungen; diese
reichen jedoch nicht aus. Handeln wir, anstatt zu warten,
und nehmen wir mein Postulat an – auch, wie eingangs er-
wähnt, breit abgestützt und überparteilich wie in Basel-
Stadt –, anstatt weiterhin von der Freiwilligkeit der Gleich-
stellung zu palavern. 

Widmer-Schlumpf Eveline, Bundesrätin: Ich möchte Sie bit-
ten, dieses Postulat abzulehnen. Die Postulantin beauftragt
uns damit, einen Bericht zur Gleichstellung der Geschlechter
in der Bundesverwaltung zu erstellen sowie Massnahmen zu
ergreifen und einen Aktionsplan zu erstellen, um eine Ge-
schlechterquote von 40 Prozent zu erreichen.
Ich möchte Ihnen kurz aufzeigen, was die Bundesverwaltung
bereits gemacht hat. Ohne den Bereich Verteidigung, also
ohne das VBS und das Grenzwachtkorps, haben wir in der
Bundesverwaltung einen Frauenanteil von über 40 Prozent;
im Jahre 2013 waren es 43,3 Prozent. In den letzten drei
Jahren haben wir verschiedene Massnahmen umgesetzt.
Wir haben auch einen Lohngleichheitsdialog geführt. Die Er-
gebnisse dieses Dialoges zeigen, dass wir das Gebot der
Lohngleichheit vollumfänglich einhalten. Wir sind also seit
zwei Jahren so weit, dass es keine Lohndiskriminierung
mehr gibt. Wir haben Massnahmen ergriffen, die zur Kar-
riereförderung der Frauen beitragen; dazu gehört ein spezi-
elles Ausbildungsangebot und ein Mentoring- sowie ein
Coachingprogramm. Wir haben eine vollumfängliche famili-
energänzende Kinderbetreuung eingeführt; der Arbeitgeber
beteiligt sich an den Kosten für die externe Betreuung von
Kindern, vom Vorschulalter bis und mit dem zweiten obliga-
torischen Schuljahr. Die Vergütungen pro Kind gehen bis
maximal 3600 Franken monatlich. Wir gehen in unserer Un-
terstützung der Frauen also tatsächlich sehr weit. Zudem ha-
ben wir Arbeitszeitmodelle, die Frauen mit Kindern wie auch
Männern mit Kindern entgegenkommen: Telearbeit, flexible
Arbeitszeitmodelle, Teilzeit, Vertrauensarbeitszeit, Jahresar-
beitszeit, Job- und Topsharing. All das haben wir im Ange-
bot.
Neu bieten wir auch die Möglichkeit an, nach der Nieder-
kunft oder nach einer Adoption den Beschäftigungsgrad um
20 Prozent zu reduzieren; unter 60 Prozent kann man dabei
allerdings nicht gehen. Weiter haben wir klar auch die Politik
der Rekrutierung von Hochschulabsolventinnen verstärkt;
wir wollen damit den Frauennachwuchs in der Bundesver-
waltung verstärken. Frau Nationalrätin Feri hat ja auch er-
wähnt, dass das sehr wichtig ist; dem tragen wir Rechnung.
Heute liegt der Frauenanteil bei den Praktikumsstellen bei
63,7 Prozent.
Es gibt mehr Frauen mit Hochschul- oder Fachhochschulab-
schlüssen, die bei uns als Praktikantinnen arbeiten, zum Teil
auch bei uns bleiben und dann weiter die Karriereleiter hin-
aufgehen können, wenn sie das wirklich wollen. Ich möchte
damit sagen, dass wir in den letzten drei Jahren nicht nur
verschiedenste Massnahmen zur Gleichstellung der Ge-
schlechter in der Bundesverwaltung definiert, sondern auch
umgesetzt haben. Wir haben selbst auch Sollwerte festge-
legt: einen Frauenanteil in der Bundesverwaltung von 44 bis
48 Prozent, und das selbstverständlich auch in Kaderpositio-
nen; da haben Sie Recht. Ich denke, wir sind auf dem richti-
gen Weg; wir sind noch nicht am Ziel, aber wir arbeiten
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daran. Damit kommen wir eigentlich den Anliegen dieses
Postulates weitgehend entgegen, und wir arbeiten weiter.

Präsident (Lustenberger Ruedi, Präsident): Der Bundesrat
beantragt die Ablehnung des Postulates.

Abstimmung – Vote
(namentlich – nominatif; Beilage – Annexe 12.3801/10 422)
Für Annahme des Postulates ... 73 Stimmen
Dagegen ... 94 Stimmen
(2 Enthaltungen)
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Standesinitiative Wallis.
Schaffung einer Versicherung
gegen Währungsschwankungen
zur Unterstützung der Wirtschaft
Initiative cantonale Valais.
Créer une assurance contre
les risques de fluctuation monétaire
en vue de soutenir l'économie

Vorprüfung – Examen préalable
Ständerat/Conseil des Etats 26.09.13 (Vorprüfung – Examen préalable) 

Nationalrat/Conseil national 13.06.14 (Vorprüfung – Examen préalable) 

Antrag der Mehrheit
Der Initiative keine Folge geben

Antrag der Minderheit
(Pardini, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André,
Marra, Schelbert)
Der Initiative Folge geben

Proposition de la majorité
Ne pas donner suite à l'initiative

Proposition de la minorité
(Pardini, Leutenegger Oberholzer, Maire Jacques-André,
Marra, Schelbert)
Donner suite à l'initiative

Präsident (Lustenberger Ruedi, Präsident): Sie haben ei-
nen schriftlichen Bericht der Kommission erhalten.

Pardini Corrado (S, BE):  Der Kanton Wallis verlangt mit ei-
ner Standesinitiative, dass die Schaffung einer Versicherung
gegen Währungsschwankungen zur Unterstützung der Wirt-
schaft geprüft werde.
Wir alle wissen – es wurde hier in diesem Ratssaal öfter an-
gesprochen –, dass unser Land extrem exportabhängig ist.
Unsere Volkswirtschaft ist wie praktisch keine andere Volks-
wirtschaft davon abhängig, dass unsere Industrie eine ge-
wisse Sicherheit hat, was die Planbarkeit anbelangt. Wäh-
rungsschwankungen und Verwerfungen auf dem Währungs-
markt sind schlecht planbar und führen dazu, dass Unter-
nehmungen, vornehmlich KMU, in Schwierigkeiten geraten,
weil sie diese Risiken nicht vorhersehen und im Betrieb sel-
ber abfedern können, wie dies Grossunternehmungen ma-
chen können.
Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktion, diese Standesinitia-
tive zu unterstützen. Es ist nicht so, wie behauptet wird, dass
auf dem privaten Versicherungsmarkt grundsätzlich keine
Angebote vorhanden sind: Es gibt Angebote, um die Wech-
selkursrisiken zu minimieren. Sie werden von Versiche-
rungsinstituten und vor allem von Grossbanken angeboten.

Es ist fast zynisch, dass KMU grundsätzlich dazu gezwun-
gen sind, teure Wechselkursrisiko-Versicherungen gerade
bei den Banken abzuschliessen, die oft gegen den Schwei-
zerfranken operieren und damit für gewisse Entwicklungen
am Währungsmarkt mitverantwortlich sind.
Es wird gesagt, dass es in den Siebzigerjahren eine solche
Versicherung gegeben habe und man 900 Millionen Franken
an Verlusten in Kauf nehmen musste. Wenn man das als Ar-
gument ins Feld führt, um eine solche Versicherung zu ver-
hindern, dann muss man diesen Betrag aber ins Verhältnis
setzen zu dem, was passiert wäre, wenn in den Siebziger-
jahren keine solche Versicherung die Wechselkursrisiken
abgesichert hätte. Es hätte Tausende von Arbeitslosen ge-
geben, die man über die Arbeitslosenversicherung hätte fi-
nanzieren müssen. Mindestens diese Kosten müssten ins
Verhältnis gesetzt werden zu den Verlusten von 900 Millio-
nen Franken, die die Exportrisikogarantie in den Siebziger-
jahren mit der Absicherung der Währungsrisiken eingefah-
ren hat. Was ist eine knappe Milliarde Franken im Vergleich
zu einer Krise mit einer Arbeitslosigkeit von 7 oder 8 Pro-
zent? Diese Frage müssen wir ins Zentrum der Debatte stel-
len, wenn wir über eine solche Versicherung diskutieren.
Sie sehen übrigens in all den Unterlagen, dass die Gegner
einer solchen Versicherung versuchen, vor allem mit dem
Argument Stimmung zu machen, die Europroblematik sei
mit der Wechselkursuntergrenze der Schweizerische Natio-
nalbank von Fr. 1.20. jetzt behoben. Ich möchte in diesem
Zusammenhang zwei Dinge in Erinnerung rufen: Zum einen
gibt es diese Wechselkursuntergrenze, weil sie auch unsere
Kreise, nämlich die sozialdemokratischen und die gewerk-
schaftlichen Kreise, gefordert haben. Genau jene Kräfte, die
heute die Exportrisikoversicherung, die wir verlangen, be-
kämpfen, schossen mit den gleichen Argumenten gegen
diese Untergrenze.
Zum andern ist zu sagen, dass unsere Märkte sich nicht auf
Europa alleine reduzieren lassen. Es gibt wachsende Märkte
in China, in Mexiko, in Indien, in Brasilien, in der ganzen
Welt. Wenn man dort die Entwicklung der Währungen be-
trachtet, dann sieht man, dass wir in den letzten zwölf Mona-
ten mit der gleichen Problematik konfrontiert sind wie da-
mals, als wir die Untergrenze beim Euro noch nicht hatten.
Diese Länder bergen Risiken. Diese Risiken beinhalten für
die KMU die Gefahr, in diese Länder nicht exportieren zu
können. Oder wir verurteilen kleine und mittlere Betriebe
dazu, dort ein Risiko einzugehen. Damit gefährden wir unnö-
tig direkt oder indirekt die Arbeitsplätze, die damit verbunden
sind.
Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn wir uns hier als ver-
antwortliche Kammer überlegen würden, ob es nicht an der
Zeit wäre, dass wir dieselben Unterstützungen, die wir im-
mer wieder mindestens zwei Sektoren gewähren – nämlich
dem Agrarsektor und dem Finanzplatz –, auch anderen ge-
währen. Es wäre sinnvoll, dass wir uns überlegen, gewisse
Leitplanken zu setzen, die verhindern, dass unsere Industrie
schrumpft. Wir sollten unserer tragenden Säule, der Export-
wirtschaft, in Zukunft gewisse Sicherheiten geben.
Ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn wir diese Wäh-
rungsrisiken mit einer Ergänzung der Schweizerischen Ex-
portrisikoversicherung mildern würden. Ich glaube, es wäre
eine wichtige Entscheidung in Richtung einer modernen In-
dustriepolitik. Die Mehrzahl unserer Unternehmen sind
KMU. Wir müssen sie stützen und dürfen uns nicht nur auf
die Grossen konzentrieren, die heute Trader engagieren
können und täglich «hedgen» und damit ihre Risiken mini-
mieren.
Im Sinne einer Industriepolitik, die die KMU stützt, die die Ar-
beitsplätze in den KMU schützt, fordern wir als SP und Ge-
werkschaften Sie alle auf, hier einen Schritt zu tun und der
Standesinitiative Wallis Folge zu geben.

Darbellay Christophe (CE, VS), pour la commission: Nous trai-
tons ici l'initiative du canton du Valais dont le but est de créer
une assurance contre les risques de fluctuation monétaire
en vue de soutenir l'économie. Cette initiative se base sur le
modèle de l'Assurance suisse contre les risques à l'exporta-


